
Stand 01.01.2025
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§ 1 Grundsatz

§ 2 Höhe und Fälligkeit

2.1 40 €             

2.2 20 €             

2.3 55 €             

2.4 500 €           

2.5 1.950 €        

2.6 4.000 €        

2.7 400 €           

2.8 min. 600 €

§ 3 Zahlungsweise

§ 4 Leistungsmerkmale Regular Premium

Diese Beitragsordnung wird gültig zum 01.01.2025 und ersetzt die Beitragsordnung in der Fassung vom 22.07.2013. 

Mitarbeit der Partner werden bei gemeinsamen Projekten ermöglicht

Veröffentlichung von kurzen Firmenberichten und Fotos auf der Mint Homepage

Hinweis auf Ausbildung / Studium bei bestimmten Firmen durch das MINT

Kontaktanbahnung zwischen Schülern und den Premiumpartnern (zwecks Ausbildung, Studium, etc.) u.a. über 
Auslage von Infomaterial im MINT

Ermässigte Beitragsformen müssen beantragt werden. Der Vorstand kann im Einzelfall Ausnahmen von dieser Beitragsordnung 
beschließen, ohne dass sich hieraus ein Präjudiz für andere Einzelfälle ergäbe. 

Der Mitgliedsbeitrag wird einmal jährlich in einer Summe im 1. Quartal des jeweiligen Kalenderjahres per Lastschriftverfahren 
eingezogen.  Erfolgt der Vereinsbeitritt während des Kalenderjahres, so wird der jeweilige Mitgliedsbeitrag für das laufende 
Geschäftsjahr in voller Höhe fällig.

Bei den "Buisness" und "öffentlichen Einrichtungs" Tarifen erfolgt eine Beitragsanpassung nach 24 Monaten (Inflationsausgleich)

Für die Beitragshöhe ist der am Fälligkeitstag bestehende Mitgliederstatus maßgebend. 

Die Beiträge beziehen sich auf ein Kalenderjahr.

Präsentation der Firmen Logos

Nennung auf der MINT Homepage

Sichtbarkeit der Zusammenarbeit

Link zu den Firmen (über MINT Homepage)

MINT Technikum darf auf der jeweiligen Firmenhomepage genannt werden

Durchführung von Firmenbesuchen und Möglichkeit der Firmen zur Präsentation

Einbindung der Firmen bei Instagramm / Facebook Beiträgen durch das MINT

Möglichkeit zur Präsentation der Firma im MINT und bei MINT Veranstaltungen

Gemeinsame Durchführung von Workshops

Kooperation bei der Ausbildung

Story (Redaktioneller Beitrag) über Zusammenarbeit und / oder gemeinsame Projekte veröffentlichen

Aufnahme auf die Sponsorentafel

Die Mitgliederversammlung des Vereins Mint-Technikum - Kreisweit in Verl e.V. hat in der Sitzung am 20.06.2024 die nachfolgende 
Beitragsordnung beschlossen.

Diese Beitragsordnung ist nicht Bestandteil der Satzung.  Sie regelt die Beitragsverpflichtung der Mitglieder und kann nur von der 
Mitgliederversammlung des Vereins geändert werden. 

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird in sämtlichen Vereinsunterlagen auf die gleichzeitige Verwendung der Sprachformen 
männlich, weiblich und divers (m/w/d) verzichtet. Grundsetzlich gelten sämtliche Personenbezeichnungen gleichermaßen für alle 
Geschlechter.

Einzelpersonen   

Ermäßigt (Schüler, Studenten, Personen mit Handicap (Grad ab 50%))

"Regular Business"   Firmen < 50 Mitarbeiter

"Regular Business"   Firmen > 50 Mitarbeiter

"Premium Business"   Firmen 

"Regulär öffentliche Einrichtung" Vereine, Verbände, Anstalten öffentlichen Rechts, Geldinstitute

"Premium öffentliche Einrichtung" Vereine, Verbände, Anstalten öffentlichen Rechts, Geldinstitute

aktive Vereinsmitlglieder sind vom Beitrag befreit

aktive Vereinsmitlglieder sind vom Beitrag befreit

Familien   1 Erwachsener + 1 Kind

Familienmitglieder innerhalb eines Haushaltes (einschließlich Kinder bis zum Ende der Ausbildung / Studium)
Es sind nur namentlich angemeldete Familienangehörige Vereinsmitglieder
Aktive Vereinsmitlglieder sind vom Beitrag befreit

Bei besonderer Unterstützung des Vereins (Zuschuss, Förderung, Übernahmen v. Kosten,…)
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